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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Beschluss (EU, Euratom) 
2018/944 des Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 zur 
Änderung des dem Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des 
Rates vom 20. September 1976 beigefügten Akts zur Einführung 
allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments

A. Problem 

Am 13. Juli 2018 hat der Rat der Europäischen Union gemäß Artikel 223 Absatz 1 Unter-
absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) nach Zu-
stimmung des Europäischen Parlaments am 04. Juli 2018 die Änderung des dem Be-
schluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. September 1976 beigefügten 
Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments beschlossen. Der Beschluss tritt nach Artikel 2 und gemäß Artikel 223 Ab-
satz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 AEUV nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit 
ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.

B. Lösung 

Die für das Inkrafttreten des Beschlusses des Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 
2018 erforderliche Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland erfolgt gemäß § 3 Ab-
satz 1 und 2 des Integrationsverantwortungsgesetzes und Artikel 23 Absatz 1 des Grund-
gesetzes durch Gesetz, das nach Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes in Ver-
bindung mit Artikel 79 Absatz 2 des Grundgesetzes der Zustimmung von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates bedarf.

C. Alternativen 

Nichtzustimmung der Bundesrepublik Deutschland mit der Folge des Scheiterns der eu-
ropäischen Wahlrechtsreform und Fortbestehen des bisherigen Rechtszustandes.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine.
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Es werden keine Informationspflichten eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht kein Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Keine.
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2018/944 des Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 zur 
Änderung des dem Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des 
Rates vom 20. September 1976 beigefügten Akts zur Einführung 
allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments

Bundesrepublik Deutschland   Berlin, 10. März 2023 
  Der Bundeskanzler

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ersten Bürgermeister 
Dr. Peter Tschentscher

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 5 des Grundgesetzes den von 

der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zu dem Beschluss (EU, Euratom) 2018/944 des Rates 
der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 zur Änderung des dem Beschluss 
76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. September 1976 beigefügten 
Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments

mit Begründung und Vorblatt. 

Es handelt sich um einen Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes, da  

es sich im Sinne des Artikels 23 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes um eine
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(einer Vertragsänderung vergleichbare) Regelung handelt, durch die das Grund-

gesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird.

Federführend ist das Bundesministerium des Innern und für Heimat. 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Scholz
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Entwurf eines Gesetzes zu dem Beschluss (EU, Euratom) 2018/944 des 
Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 zur Änderung des 

dem Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. Sep-
tember 1976 beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner unmittelba-

rer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen; Artikel 79 Absatz 2 des Grundgesetzes ist eingehalten:

Artikel 1

Dem in Brüssel am 13. Juli 2018 gefassten Beschluss (EU, Euratom) 2018/944 des 
Rates der Europäischen Union zur Änderung des dem Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Eu-
ratom des Rates vom 20. September 1976 beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments (BGBl. 1977 II S. 733), 
zuletzt geändert durch den Beschluss des Rates vom 25. Juni 2002 und 23. September 
2002 (BGBl. 2003 II S. 810; 2004 II S.520), wird zugestimmt. Der Beschluss wird nachste-
hend veröffentlicht.

Artikel 2 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Beschluss (EU, Euratom) 2018/944 des Rates der Europäi-
schen Union vom 13. Juli 2018 zur Änderung des dem Beschluss 76/787/EGKS, EWG, 
Euratom des Rates vom 20. September 1976 beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments nach seinem Artikel 2 
für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, wird vom Bundesministerium des Innern 
und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekanntgegeben.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Gemäß Artikel 223 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) hat das Europäische Parlament am 11. November 2015 einen Vorschlag für ein 
einheitliches europäisches Wahlrecht beschlossen (2015/2035 (INL)).

Der Rat der Europäischen Union hat am 13. Juli 2018 nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments am 04. Juli 2018 gemäß Artikel 223 Absatz 1 Unterabsatz 2 AEUV die Ände-
rung des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europä-
ischen Parlaments (EU-Wahlakt) einstimmig beschlossen.

Der Beschluss des Rates tritt nach seinem Artikel 2 und gemäß Artikel 223 Absatz 1 Unter-
absatz 2 Satz 2 AEUV nach Zustimmung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im 
Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft (zu Inhalten und 
Erwägungsgründen vgl. den Beschluss vom 13. Juli 2018 im Anhang).

Das Inkrafttreten des Beschlusses des Rates vom 13. Juli 2018 soll durch die Zustimmung 
der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht werden.

In der Bundesrepublik Deutschland ist nach § 3 Absatz 1 und 2 des Integrationsverantwor-
tungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Zustim-
mung gemäß Artikel 223 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 AEUV zu dem Beschluss des Ra-
tes der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 ein Gesetz erforderlich (BVer-
fGE 123, 267 [434]; Rathke, in: v. Arnauld/Hufeld (Hrsg.), Systematischer Kommentar zu 
den Lissabon Begleitgesetzen, § 7 Rn. 114 f.).

Mit Inkrafttreten des Beschlusses des Rates ist die Bundesrepublik Deutschland unions-
rechtlich verpflichtet, eine Mindestschwelle für die Sitzvergabe von nicht weniger als zwei 
Prozent festzulegen, da in Deutschland im Wahlgebiet 96 Sitze vergeben werden. Eine 
Mindestschwelle für die Sitzvergabe gibt es im deutschen Europawahlrecht aber nicht mehr, 
seit das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 26. Februar 2014 (BVer-
fGE 135, 259) die in § 2 Absatz 7 des Europawahlgesetzes geregelte Sperrklausel mangels 
verbindlicher europarechtlicher Vorgaben für mit Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 21 Absatz 1 
des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig erklärt hat.

Die Rechtslage in Deutschland ändert sich mit dem Inkrafttreten des Beschlusses des Ra-
tes der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 durch die in Nummer 2 angeordnete neue 
Fassung des Artikels 3 des EU-Wahlakts in erheblicher Weise. Denn danach ist Deutsch-
land künftig unionsrechtlich verpflichtet, eine Sperrklausel von nicht weniger als zwei Pro-
zent der abgegebenen gültigen Stimmen einzuführen. Anders als bei den vom Bundesver-
fassungsgericht 2011 und 2014 entschiedenen Sachverhalten wäre die verfassungsrecht-
liche Prüfung damit zukünftig durch verbindliche europarechtliche Vorgaben des EU-Wahl-
akts eingeschränkt.

Dem Unionsrecht kommt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und 
des Bundesverfassungsgerichts gegenüber entgegenstehendem mitgliedstaatlichem 
Recht jeder Rangstufe, also auch gegenüber nationalem Verfassungsrecht grundsätzlich 
ein Anwendungsvorrang zu, der bei einer Kollision in aller Regel zur Unanwendbarkeit des 
nationalen Rechts im konkreten Fall führt (BVerfGE 129, 78 [100]; 140, 317 [335]; 
142, 123 [187]; 158, 210 [239 f.]).
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Aus Sicht der Bundesregierung ist die Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zu 
dem Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 ein Schritt auf dem 
Weg zu einer weiteren Modernisierung des Wahlrechts zum Europäischen Parlament. Pa-
rallel dazu wird derzeit in den Gremien der Europäischen Union der Entwurf einer neuen 
Verordnung verhandelt, die den EU-Wahlakt ablösen soll und unter anderem die Einführung 
so genannter „transnationaler Listen“ vorschlägt. Die Bundesregierung unterstützt auch die-
ses Vorhaben und wird die weiteren Verhandlungen auf europäischer Ebene konstruktiv 
begleiten.

Da mit Inkrafttreten des neuen EU-Wahlakts in Deutschland eine Änderung des nationalen 
Europawahlrechts notwendig und zulässig wird, die nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts ohne diese europarechtliche Vorgabe mit dem aus Artikel 3 Absatz 1 
des Grundgesetzes folgenden Grundsatz der Gleichheit der Wahl und dem Recht der poli-
tischen Parteien auf Chancengleichheit aus Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes nicht 
vereinbar war, ist für das Zustimmungsgesetz eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates erforderlich. Denn nach 
Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes gilt für Änderungen der vertraglichen Grund-
lagen der Europäischen Union und vergleichbare Regelungen, durch die das Grundgesetz 
seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird, Artikel 79 Absatz 2 des Grundgesetzes.

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Gesetzentwurf dient dazu, die rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass der Be-
schluss (EU, Euratom) 2018/944 des Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 zur 
Änderung des dem Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. Septem-
ber 1976 beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder 
des Europäischen Parlaments in deutsches Recht umgesetzt werden kann.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Gesetzentwurf sieht die Zustimmung zu dem Beschluss (EU, Euratom) 2018/944 des 
Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 zur Änderung des dem Beschluss 
76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. September 1976 beigefügten Akts zur 
Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
vor.

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz ergibt sich aus Artikel 23 Absatz 1 Satz 1 des Grundgeset-
zes.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Mit der Zustimmung zu 
dem Beschluss (EU, Euratom) 2018/944 des Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 
2018 zur Änderung des dem Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom
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20. September 1976 beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments wird die rechtliche Grundlage für die Umsetzung 
in deutsches Recht geschaffen.

VI. Gesetzesfolgen

Mit Inkrafttreten des neuen EU-Wahlakts in Deutschland ist eine Änderung des nationalen 
Europawahlrechts notwendig und zulässig, die nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts ohne diese europarechtliche Vorgabe mit dem aus Artikel 3 Absatz 1 des 
Grundgesetzes folgenden Grundsatz der Gleichheit der Wahl und dem Recht der politi-
schen Parteien auf Chancengleichheit aus Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes nicht 
vereinbar wäre.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Eine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung ist durch den Gesetzentwurf nicht vorgese-
hen.

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Nachhaltigkeitsaspekte sind durch den Gesetzentwurf nicht betroffen. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

4. Erfüllungsaufwand 

Für Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft sowie die Verwaltung entsteht kein Erfüllungs-
aufwand. 

5. Weitere Kosten 

Keine. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Keine.

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung oder Evaluation kommt nicht in Betracht, da der Beschluss (EU, Euratom) 
2018/944 des Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 zur Änderung des dem 
Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. September 1976 beigefügten 
Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments selbst keine Befristung und keine Pflicht zur Evaluation enthält.

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Artikel 1 enthält die nach Artikel 223 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 AEUV erforderliche Zu-
stimmung der Bundesrepublik Deutschland zu dem Beschluss des Rates der Europäischen
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Union vom 13. Juli 2018. Diese erfolgt nach § 3 Absatz 1 und 2 des Integrationsverantwor-
tungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 23 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes in der Form 
eines Bundesgesetzes.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Zu Absatz 2

Der Beschluss des Rates der Europäischen Union zur Änderung des dem Beschluss 
76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. September 1976 beigefügten Akts zur 
Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
bedarf nach Artikel 223 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 AEUV der Zustimmung der Mitglied-
staaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften. Nach seinem 
Artikel 2 Absatz 2 tritt der Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 
darum erst am Tag nach dem Empfang der letzten Mitteilung der Zustimmung nach Artikel 2 
Absatz 1 in Kraft.

Um die eindeutige Erkennbarkeit des Inkrafttretens des Beschlusses des Rates der Euro-
päischen Union vom 13. Juli 2018 für alle Rechtsanwender zu gewährleisten, ordnet Ab-
satz 2 die Bekanntmachung des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt an
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